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Bekanntmachung der Feststellung
des endgültigen Ergebnisses der Wahl der Gemeinderatsmitglieder

vom 25. Mai 2014
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Gemeinderatsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte insgesamt 5.200
Zahl der Wähler 2.807
Ungültige Stimmabgaben 131
Gültige Stimmabgaben 2.676
Wahlbeteiligung

Von den drei möglichen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge:

CDU 2.805 Stimmen 35,27 %
Die Linke 1.101 Stimmen 13,84 %
Freie Wählervereinigung e.V. 4.047 Stimmen 50,89 %

Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung:

CDU 7 Sitze 
DIE LINKE 2 Sitze 
Freie Wählervereinigung e.V. 11 Sitze 
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Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter
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OT BIRKIGT
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OT GOßWITZ/BUCHA
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OT LANGENSCHADE/DORFKULM
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OT LAUSNITZ
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OT OBERWELLENBORN
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OT UNTERWELLENBORN
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OT BIRKIGT
Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses der

Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014 im OT Birkigt
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vor-
getragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Ortsteil/Ortschaft BIRKIGT

Wahlberechtigte 382
Wähler 244
Wahlbeteiligung 63,9 %
Ungültige Stimmabgaben 8
Gültige Stimmabgaben 236
Gültige Stimmen 761
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OT GOßWITZ/BUCHA

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses der
Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014 im OT Goßwitz/Bucha
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 1.051
Wähler 557
Wahlbeteiligung 53,0 %
Ungültige Stimmabgaben 31
Gültige Stimmabgaben 526
Gültige Stimmen 1.560

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 431 2 27,6
2 DIE LINKE 210 1 13,5
3 Freie Wählervereinigung e.V. 919 5 58,9
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OT KÖNITZ
Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses

der Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014 im OT Könitz
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 1.325
Wähler 664
Wahlbeteiligung 50,1 %
Ungültige Stimmabgaben 33
Gültige Stimmabgaben 631
Gültige Stimmen 1.860

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 482 2 25,9
2 Freie Wählervereinigung e.V. 1.378 6 74,1

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter
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OT LANGENSCHADE/DORFKULM

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses
der Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014

im OT Langenschade/Dorfkulm
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 310
Wähler 190
Wahlbeteiligung 61,3 %
Ungültige Stimmabgaben 22
Gültige Stimmabgaben 168
Gültige Stimmen 497

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 183 1 36,8
2 Freie Wählervereinigung e.V. 314 3 63,2
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OT LAUSNITZ

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses
der Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014

im OT Lausnitz
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 121
Wähler 97
Wahlbeteiligung 80,2 %
Ungültige Stimmabgaben 4
Gültige Stimmabgaben 93
Gültige Stimmen 278

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 124 1 44,6
2 Freie Wählervereinigung e.V. 154 3 55,4
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OT OBERWELLENBORN

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses
der Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014

im OT Oberwellenborn
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 305
Wähler 179
Wahlbeteiligung 58,7 %
Ungültige Stimmabgaben 6
Gültige Stimmabgaben 173
Gültige Stimmen 518

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 322 3 62,2
2 Freie Wählervereinigung e.V. 196 1 37,8
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OT UNTERWELLENBORN
Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen Ergebnisses

der Wahl der Ortsteilratsmitglieder vom 25. Mai 2014
im OT Unterwellenborn

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai 2014 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die
Ortsteilratsmitgliederwahl ermittelt und festgestellt:

Wahlberechtigte 1.703
Wähler 875
Wahlbeteiligung 51,4 %
Ungültige Stimmabgaben 38
Gültige Stimmabgaben 837
Gültige Stimmen 2.485

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze %

1 CDU 1.332 6 53,6
2 DIE LINKE 455 2 18,3
3 Freie Wählervereinigung e.V. 698 2 28,1
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Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die
Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung
anfechten. 

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist
vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

Unterwellenborn, den 28. Mai 2014

Ensenbach, Gemeindewahlleiter

Nächster Redaktionsschluss
Montag,     16.06.2014

Nächster Erscheinungstermin
Freitag,      27.06.2014

Öffnungszeiten des Verwaltungsamtes
der Gemeinde Unterwellenborn

Dienstag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.45 Uhr

Donnerstag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 15.45 Uhr

Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinbarung

Sprechzeiten für das Beitragsrecht
Montag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Sowie nach telefonischer Vereinbarung unter

Telefon 0 36 71/67 31 34

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Nur nach Vereinbarung:
Telefon 0 36 71/67 31 - 0

Sprechzeiten des Kontaktbereichs-
beamten der PI Saalfeld

PHM Herr Winkler, im Amt der
Gemeindeverwaltung Unterwellenborn,

Ernst-Thälmann-Straße 19

Dienstag: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

telefonisch erreichbar: 0 36 71/ 67 31-33
bzw. über PI Saalfeld: 0 36 71/ 560
bzw. in Kamsdorf: 0 36 71/ 61 32 65

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Unterwellenborn
Ernst-Thälmann-Straße 19
07333 Unterwellenborn 

Verantwortlich für den amtlichen Teil:

Gemeinde Unterwellenborn Andrea Wende
Bürgermeisterin

Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckverbände zeichnen
diese selbst verantwortlich.

Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich. Es wird an alle
erreichbaren Haushalte der Gemeinde Unterwellenborn kostenlos verteilt.
Im Bedarfsfalle können Einzelexemplare bei der Firma Satz & Media Service,
Straße des Friedens 1a, 07338 Kaulsdorf zum Einzelpreis von 2,23 Euro
(incl. Porto und Mehrwertsteuer) bezogen werden. 

Redaktionsschluss: In der Regel 10 Tage vor Erscheinen des Amtsblattes. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine
Verantwortung. Rücksendung nur bei Rückporto. 

Gesamtherstellung, verantwortlich für Anzeigenannahme und kostenlose
Verteilung:

Satz & Media Service Uwe Nasilowski
Straße des Friedens 1a
07338 Kaulsdorf 
Tel.: 03 67 33/2 33 15
Fax: 03 67 33/2 33 16
E-Mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe Nasilowski gelten
deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Dank an alle Wahlhelfer!

Herzlichen Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
für den reibungslosen Ablauf der Europa- und Kommunalwahlen

am 25. Mai 2014.

Wende
Bürgermeisterin
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